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samte Hansmirtsckaft h?« werden dürfen, für die ge-
Wenn also in Familien*»oSiLter " « !? ^ '^ ^ ^ bestimmt sind,
sind, die aber keinen Qetrennten ftLiSiw » i*8* rßa Hb vorhanden
mal 60 Pfd . zu aewäbren ! ll>? " führen, so find nur ietn»
H°uShaltungsvork°°deS uu'd - ^-n Ländereien des
gezogen worden find. oû bem ^ «shaltSland Oelfrüchte

Mesterdneg , den 13. Juli 1916

»6.1, » 5 «?« [Tl n J 6trabzuführen. Werde» »i- s ;. a»  die KreiSkommunalkaffe
s- werdenvondmMll -r 0 ^ °m? ^ ^ wi-d-r zurückgegebeu.
lieferet vergütet ".so Mk. pro Sack direkt «n den Ab.

Mrfterbnrg , den 13. Juli 1916.
mv  V - rsttz-«de des Kr - rsa « sfch « sses

- —- be« Kreises Wekterbura77 ~ — — - ipcggrun gg.

auch vom Feinde iu!er»ierte nunmehr
«°l. n» °°,«bm,,h,»d rntinlm mIr“ . “ i,r fc
»<r 6ak fl«
»e« Reichsamts für die8 »m!?. atr&e“en  gleich auch als Chef
schlossen, auch den Angebör ?» ^ Lr *11 «eichSetsenbahnen ü
Besuchsreisen zu ihnen auf den vronli!^ h^fßf* 'er2 " Personen bei
«ob den Reichseisenbahne- einêÄ !!,?-'?». ^ ^ ^ Staatseisenbahne»
Umfange und unter den i [ei!hfnsa» r^nJf tJ aä ^ a,u,a iot  demselben
den Angehörigen krankerÄ !" Voraus etzungen zu gewähren wieü&SSJSssüSsa ^ S!» 1» £ äj3iÄä« y*

9tt  Minister de» Iwnrrn . I . « . .. ». Jgrstzky.



Berordurmg.
Gemäß ber Berord ««» g über btt Erricht «», M » PreiSprüfungS'

25 . September iftiE
stellt « u«b die 3Betfotj «#| 8ttfleI «»ß v- m yöti tüeT 1915 (3t '
O . ci . S . 607 , 728 ) und der Bekanntmachung des BuudeSratS
über Fleischversorgung vom 27 . März 1916 sowie der zugehörigen
A,8führu «gSbestimm «»gen der Herren Minister vom 29 . März 1916
(C . G . Bl . 6 . 199 ) wird für den Umfang deS KreiseS Westerburg
verordnet:

8 1-
Die Ausfuhr vou Schlachtvieh au » de« « reise wird verboten.

8 2.
Aller zum verkauf gelangende Schlachtvieh ist durch die « Lu«

fer an den Vertrauensmann des DtehhandelSverbandeS zu der von
diesem bestimmten Zeit ans der « retSs, « « elfteLe in Westerburg
abzuliefer ».

8 3

über welche sie laute «, ist vom stommunalverband monatlich h„ fa#
LandeSgetreideamt anzuzeigeo und wird zu de« Kommnial ^ lMev
band in Mehl vergütet oder vou seiner Ablieferungsschuldigkeit , j, jif die
Brotgetreide umgerechnet , in Abzug gebracht . § 2-

Die Konmnnalverbände haben dabei aozugeben , « ievlel Reî Mr>
brotmarken an Selbstversorger » erausgabt worden sind. pwinr

Erreicht die Menge , welche die im Bezirk eines Kommuaalv «- jü-liei« «oormMitirtMiN-isebi-otmarken auSmeifen. a  fü:bandes monatlich verwendeten Reisedrotmarken auSweisen , M Dj sü
1 v. H . der Höhe des monatlichen Bedarfsanteils des Ssmvu »̂ . 3

Die Ausfuhr von Znchtvieh bezw. « rbeitSvieh aus de« Kreise
darf nur mit Genehmigung des Lorfitzeodeu des « retSauSschuffeS
erfolgen - Diese wird erteiit , wen» folgende Nachweise erbracht find,

a ) Bericht des Bürgermeister » deS Verkaufsortes , daß das ver-
kanste Tier znm Weide . , Zucht « oder Arbeitsvieh gehört und
nicht zu Echlachtzwecken gezüchtet ist,

d ) Bescheinigung des Bürgermeisters des AnkanfSorter , daß der
«Snfer das Tier als Weide . , Zucht , oder ArbeltSmeh gebraucht,

o) Bescheinigung deS für de» Käufer zuständigen Ko» « « »alver.
baudeS ( Kreis ) daß die augegebene Verwendung deS Tieres
kontrolliert wird.

8 4.
Diese Verordnung bezieht sich ans Rindvieh , Schafe nnb Schweine.

Segen der Zulisstgkeit der AuSfnhr nach 8 3 gelten als Zucht,
vieb z. Zt . nur sichtbar trächtige Tiere oder solche die in Milch
stehe», das heißt erst vor kurzer Zeit gekaut haben sowie i» r Nach¬
zucht bestimmte Bullen , feruer mageres Weidevieh , sowie als Ar¬
beitsvieh ei,gefahrene Kühe , deren Weiterverwendung als solche ge-

stchert ist . ^ ^
Zuwiderhandlungen werden mit sechs Monaten Gefängnis oder

mit Geldstrafe bis zu fünfzehnhundert Mark bestraft.

Diese « erorduung tritt mit de« Tage der Veröffentlichung in Kraft.
Weßerb «- - . de» 13. Juli 1916. »

Se - W- rsttzewbe be* Kret»«» »sch«sie»
de» Krebse« Meßerdarg.

I . » : Hecking.

»erbandes , so findet ei« Ersatz nicht statt . »B R
8. Verlorene Reisebrotmarke » werden »icht nugerechuet , v„ s 3.

Verbraucher bezogene » icht umget - uscht. j,« u
Gibt ein Kommuualverband bezogene Reisebrothefte an aa. 11 8

Preußische Landesgetreideamt zurück, so wird lediglich die , »erl
8 4 erfolgte Belastung des Kommunalverbandes aufgehoben . Mit

7 . Die Herstellung und Ausgabe gleicher Brotmarken durch ei« ,j,idest
andere Stelle als daS Lasdeszetreideamt ist verboten . M d

Im übrigen finden auf die Reisebrotmarken die Bestimm,» ,» 3
sinngemäße Anwendung , die in jedem Kommunalverband für t« iifitslinugtuiuB 1- m -
KommunalverbandSbrotmarken gelten. Inflc&fi

8 . Den Kommunalverbändeu bleibt bie weitere Regelung „ehe
im&ere
iktr al
Ina b
ßiift
,id 81

4.

Die Herren Bürger » eister werde « um ortsübliche Bekanntma-
chung und Kontrolle ersucht.

Wefterb « - - , de« 14 . Juli 1918.
W Der W- rsttzeabe dt » Krrt »«« »fch«lso-

be » Kreise * Westerburg.

Ausgabe und der Verwendung der Reisebrotmarken überlasten
KerU « , den 26 . Juni 1916 . - ,
Preußische » Kaudesgetreibeamt . Graf v. » eyserlirz,

Verordnung
betr . Ausgabe » » « Keisebrethefteu im Kreise Westerbnr,

Auf Grnnd deS § 47 ff. und 55 der BuudeSratS -verord »« , »itrlü
über den Verkehr mit Brotgetreide und Mehl usw . vom 27 . A nd i’si
1915 in Verbindung mit der zugehörige » Preußischen AuSführ «^
auweisun , vom 3. Juli 1915 werden zur Ausführung der * r
nuna deS Preußischen LandeSgetreideamtS vom 26 . Juni 1916
die Einführung von Reisebrot » arken folgende Vorschriften für
«reis Westerburg erlaffeu: 8 1. —.

Die Abgabe von Reisebrothefte » erfolgt durch den Kreiles kr de,
schuß. Nur mit beste« Stempel versehene Hefte besitze» Gült 'M r g,

8 2- inten
Auf einen längeren Zeitabschnitt als drei Woche« » ndi p, ^

Reisebrothcfte nicht verabfolgt . Reisende , die über drei Woche» Uq . ^
ihrem Heimatsort abwesend sein wollen , müsse» sich wie blsh « ,
Brotkarten -Abmeldeschein beschaffen. Für Reise », für welche Mtz>
Reisende mit Reisebrotheften versorgt ist, bedarf eS nicht mehr »» Mus
Ausstellung eines Brotkarten - AbmeldescheinS. fl - ß

§ 3 . fa at
Die Abgabe von Reisebrotheften erfolgt nur gegen RuckM,^

85.
Kl de.

der gewöhnlichen Brotmarke » für die gleiche Zeitdauer . Eol

Unordnung
Sb-- bie Gimfützrung vtn  K -is -b- »tmark - u.

Auf Grund der « uSführullgsanweisung zur « ttorduung über
den Verkehr mit Brotgetreide und Mehl nsw . vom 27 . Jutt 1915
zu § 59 . « bs. 2 Ziffer 3 8 in Verbindung mit § 50 der Bundes.
ratSverorduuug über den Verkehr mit Brotgetreide und Mehl aus
de« Erntejahr 1915 vom 28 . Juni 1915 (ReichSgesetzbl. S . 363)
werden folgende Vorschriften erlassen : 0 . 8

1 . Zur besseren Brotversorgung im Reiseverkehr gibt das LandeS¬
getreideamt (schwarz-weiße ) Reisebrothefte mit Gültigkeit für daS
preußische Staatsgebiet au ».

2 . Jede » Reisebrotheft enthält 40 Reisebrotwarken . von denen
je 20 auf 40 und je 20 auf 10 8 lauten . 250 g Brot stellen den
zulässigen TageSverbranch dar . Der Bezieher des ReisebrothefteS
kommt also in Besitz von Bezugsscheinen für 4 Tage . Die Ein¬
lösung dieser Bezugsscheine ist an eine bestimmte Zeit nicht gebunden.

3 . Die « eisebrothefte werden gegen Erkaltung der Hertzel.
lnngSkosten an die Ksmmunalverbände ans Bestellung geliefert und
dürfen von diesen nur s « die von ihnen zu versorgenden Personen
«« Stelle »ber - -O-» « « tausch ber ge«»Sh«ttche» K- - t-
b*r»e aber eine * eutfprechembe» « eil » ba»a« snSgegebeo
Mtrkcit

Selbstversorger dürfen Reisebrothefte nur im Umtausch gegen
die Wahlkarte oder unter entsprechender Kürzung der ihnen zur
Vermahlung für den nächste» Versorsungsabschnitt rustehende » Ge-
treidemenge auf der « ahlkarte erhalten . Die Ablleferu » , »schuldig,
keit der Selbstversorger erhöht fick um 5l<  der Mehlmenge , welche
die gesamten vou ihnen bezogenen Reisebrothefte auSweisen.

4 . Jedem Kommunalverband werden */# der Gesamtmenge,
auf welche die von ihm b - zog - « - « Reisebrothefte lauten , von
seinem nächsten MonatS -Bedarfsanteil in Mehl gekürzt oder seiner
AblteferuugSschuldtgkeit , io Brotgetreide nwgerechnet , zugeschrieben.

5 . Die im Bezirk eines KommunalverdandeS verwendeten
Reisebrotmarke « sind vo» ihm z« sammel «. Die Gesamtmenge.

voi
letztere noch nicht für die gaoze Dauer der Reise ausgegebe » A | wr t„
so hat der Reisende ausdrücklich ans den Bezug der fehlenden 9m  r,z g
aus dem folgende « Brotbuch zu verzichten. Selbstversorger h>« g
die de« bezogenen Reisehesten entsprechende Getreidemenge «» * !ii, ete
vom KreiSauSschuß zu bestimmende Stelle abzngebe ». hise i

Die übliche» TageSbrotkarte « für Reise «de kommen in SW ^ ^

Ausländische Gasthausbesucher könne» statt ber biShw
Tagesbrotkarte für die Dauer ihres Aufenthalts berechnet. 8 » g
brotmarken erhalten. 8 6.

Bon der OrtSbehörde find alle zur » bliefersng gel«
Reisebrotmarken , auch diejenigen anderer Kommunalverbände
der nichtpreußischeo Staaten am Monatsende de« KreiSauav
etnznreiche « .

§
Jede Zuwiderhandlung gegen diese Bestimmunge « sowie

mißbräuchliche Verwendung von Reisebrotheften , « ozn - ««
Weitergabe derselben an andere Personen gehört , wird «M W.
fänguis bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis z» fiTO»
hundert Mark bestraft . 80 ;

Diese Verordnung tritt mit ihrer Beröffe «tltch «ng durch ^ ^
KreiSblatt in Kraft.

W - ft - rb « r « . den 6 . Juü 1916 . -a  Sitft.u
De- Vorsitzende de? KreiSausschuM i:c™

__ des Kreises Wrsterbnrg. _ j |tJ[j
Bekanntmachung

«ber © tttwUer « . Lom 3. Juli 1916.
Der BundeSrat hat auf Grund des 8 3 de» Eksetzes

die Ermächtigung deS BundeSratS zu wirtschaftlichen Matzoi«
usw . vom 4 . August 1914 (R -ichs-Sesetzbl . S . 327 ) f»Igeob<
ordnung erlaffen : . . i . r,

8 1. Wer aus der Ernte 1916 Grünker « herstellt oder ö« i
hat , darf ihn nur an die vom Reichskanzler bestimmte Stcue
an die von dieser zum Erwerb ermächtigte « Stellen absetze*

DieS gilt nicht für die Lieferung von Grünkern an N »>
rechtigte , insbesondere Altenteiles und Arbeiter , soweit sie » «>'
Berechtigung oder als Loh » Grünker « zu beanspruche»



»tltch uft der Reichskanzler vo » der ihm nach § 3 « Hs. 2 Satz 3f - WA, * - »* CiJ.  ki . ri “
»« « M.
ldigkeit , j,

»Viel Reife

te
i die
»den.

Ohmden Befugnis Gebrauch , so beschränkt sich diese Ausnahme
rj  Die öou ihm bestimmte Menge.
§ 2. Die im § 1 Abs . 1 genannten Personen haben die berge-

Mn Mengen alsbald , spätestens bis zum 15 . August 1916 , dem
ftnimanalverband anzuzeigen . In der Äszeige ist anzugebeo , welche

amuieldii - Hessen » ach 8 1 Abs . 2 und nach § 3 Ais . 2 beansprucht werde«
!ise«, M „&für wieviel Personen.

Die Kommunalverbände haben die Anzeige unverzüglich an die
Reichskanzler bestimmte Stelle (§ 1 Abs . 1) weiterzugebe « .

echnet, du ’ j 3. Die Hersteller haben die Vorräte , die der Absatzbeschrän-
jjs| nach § 1 unterliegen , der vom Reichskanzler bestimmten Stelle

an § 1 Abs . 1 ) auf Verlangen käuflich zu überlasten und auf Abruf
»,t i »erladen . Sie können ihrerseits verlangen , daß diese Stelle die

Mite käuflich Übernimmt und eine Frist zur Abnahme setzen , die
Nach Ablauf der Frist er-
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durch tiit MdestenS vier Woche « betragen muß.
M die Abfatzbeschränkung nach § 1. »

Die Vorschriften des Abs . 1 Satz 1 gilt nicht für Grünker « ,
Kfea der Hersteller zu seiner Ernährung oder zur Ernährung der
lugehörigen seiner Wirtschaft einschl . des Gest «de8 bedarf . Den
iigehörige « der Wirtschaft stehen gleich Naturalberechtigte , inSbe-
[inbere Altenteiler und Arbeiter , soweit sie kraft ihrer Berechtigung
lür alk Lohn Trünkern zu beanspruche « haben . Der Reichskanzler
l,z> bestimmen , welche Menge « dem Besitzer auf Grund dieser Bor»
ijiift zu belasten sind . Die näheren Bestimmungen über Lieferung
«d Abnahme erläßt der Reichskanzler.

4 . Soweit der Grünkern der Ueberlaffunaspflicht » ach § 3
Verordn «, alerliegt , haben die Hersteller für »rdnungsmäßige Aufbewahrung
« 27 . Iß nd pflegliche Behandlung der Vorräte zu sorgen . Sie dürfen diese
nSführnMilite ohoe Zustimmung der vom Reichskanzler bestimmten Stelle
der Xro :h|  1 Abs . 1 ) nicht verarbeiten . Sie haben dieser Stelle auf Gr-

li 1918 ölsptlern Auskunft zu geben , Proben gegen Erstattung der Porto-
te « für ta iijtm einzusenden und die Beaufsichtigung zu gestatten.

§ 5 . Die vom Reichskanzler bestimmte Stelle (§ 1 Abs . 1 ) hat
Kr den Grünkern einen angemessenen UeberuahmepreiS zu zahlen,

K« !,ut to de» im § 9 festgesetzten Preis nicht übersteigen darf.
§ 6 . Ist der Verkäufer mit dem gebotenen Preise nicht einver-
ben, so setzt die für dev Ort , vo » dem aus die Lieferung erfol«
soll, zuständige höhere Verwaltungsbehörde den Preis endgültig

Eie bestimmt darüber , wer die baren Auslagen des Verfahrens
tragen hat . Der Berktufer hat ohne Rücksicht auf die endgültige
etznug de § UebernahmepreiseS zu liefern . Der Empfänger hat
" fig den vo » ihm für angemessen erachteten Preis zu zahlen.

Erfolgt die Ueberlastung nicht freiwillig , so wird daS Eigen«
a auf Antrag ',der vom Reichskanzler bestimmten Stelle ( 8 1 Abs.

durch Anordnung der zuständige » Behörde auf diese Stelle oder
vo» ihr t» de » Antrag bezeichuete Person übertrage « . Die

duung ist an de» zur Ueberlassung Verpflichteten zu richten.
Eigentum geht über , sobald die Anordnung ihm zugeht.
Neben dem Uebernahmepreise kan » für die Aufbewahrung bei

^zerer Dauer eine angemessene Vergütung bezahlt « eroen , deren
die höhere Verwaltnngsbehörbe des Aufbewahrungsorts end«

I festsetzt.

§ 7 . Die » ach § 6 zuständige höhere Verwaltungsbehörde ent«
det endgültig über alle Streitigkeiten , die sich den Beteiligten
der Aufforderung zur Lieferung oder der Lieferung ergeben.

! 8. Die vo « Reichskanzler bestimmte Stelle (§ 1 Abs . 1 ) darf
übernommenen Grünker « nur an die Heeresverwaltunge « « nd

' Marineverwaltung , a « Kommunalverbände oder an die vo«
Mkanzlrr bestimmten Stellen ab,eben . Sie kann Nährmittel«
mke» » nd aubere vom Reichskanzler bestimmte Stellen durch
IWscheine zu « freihändigen Ankauf vo « Grünkeru ermächtigen.

Der Reichskanzler kann über die Verwendung der abgegebenen
•niu Bestimmungen erlassen und die Bedingungen und Preise
>« me» , z« denen die abgegebene » Menge » oder die daraus her«
ellken Erzeugnisse zu verteilen und abzugeben sind.

§ 9. Der Preis für Grünkern . das ist die gedörrte geschälte
^ « ahlene Frucht , darf vorbehaltlich der Vorschrift im § 8 Abs.
>v Mark für den Doppelzentner nicht übersteige » . Der Preis
i für Lieferung ohne Sack . Für leihweise Ueberlassung der Säcke

eine Eackleihgebühr btS zu einer Mark für die Tonne berechnet
?e». Werden die Säcke nicht binnen einem Monat nach der
ttu ®8 znrückgegebeu . so darf die Leihiebühr bann um 25 Pfg.
du W,chx big zu « Höchstbetrage von 2 Mark für den Doppel-

!*tr, « höht werden . Werden die Sicke mitverkauft , so darf der
für de» Sack nicht mehr als 1 Mark und für den Sack , der

^uagram « oder mehr hält , nicht mehr als 1,60 Mk . betragen.
»nchSkaozler kan » die Sockleihgebühr und den Sackpreis ändern,
bmckkauf der Säcke darf der Unterschied zwischen dem Verkaufs-
MckkaufSpreife de » Satz der Eackleihgebühr nicht übersteigen.
Der Preis umfaßt die Koste « der Beförderung bis zur Ver«
'ut des Ortes , von de« aus die Ware mit der Bahn oder zu

"versandt wird , sowie die Kosten deS Einladens daselbst,
^iese Preise sowie die auf Grand deS § 8 Abs . 2 festgesetzten

IJJ* § ®d Höchstpreise im Sinne des Gesetzes vom 4 . August 1914
^ . Fdfsung der Bekanntmachung vom 17 . Dezbr . :

S . 516 ) i« Verbindung mit den
1914 (Reichs.

Bekanntmachungen vo«

21 . Januar 1915 (ReichS - Eefetzil . S . 25 ) und vom 23 . März 1916
(Reichs -Sefetzbl . S . 183 ).

8 10 . Die Landeszentralbehörde » erlaffe « die erforderlichen AuS«
führuussbestimmungeo ; sie bestimmen , wer alS höhere Verwaltungs¬
behörde . als zustäudize Behörde und als Kommunalverbaud im
Sinne dieser Verordnung auzusehm ist.

§ 11 . Der Reichskanzler kann von de « Vorschriften dieser Ver¬
ordnung Ausnahme « gestatten.

8 12 . Mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe
bis zu fünfzehnhundert Mark wird bestraft:

1 . wer Grünkern der Vorschrift im 8 1 zuwider absetzt;
2 . wer die ihm nach 8 2 obliegende Anzeige nicht in der gesetzte«

Frist erstattet oder « er wissentlich unrichtige oder unvoll¬
ständige Angaben macht;

3 . wer den Vorschriften im § 4 zuwiderhandelt , insbesondere wer
eine vo » ihm geforderte Auskunft nicht innerhalb der gesetzten
Frist erteilt oder « er wissentlich unrichtige oder unvollständige
Angaben macht;

4 . wer Grünkern , der ihm »on der vom Reichskanzler bestimmten
Stelle zu bestimmten Zwecken zugewiesen ist , ohne Erlaubnis
zu andere » Zwecken verwendet;

5 . wer den von deu Landeszentralbehörde » erlassenen Ausfuhr«
»ngSbestimmuugen zuwiderhandelt.

8 13 . Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung
in Kraft . Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt deS Außer«
krafttretens.

Serli « . den 3 . Juli 1916.
Aer Stellvertreter des Keich » ka « rler « .  vr . Helfferich.

Bekanntmachung
über Aenderung der Höchstpreise für Soda . Vom 26 . Juni 1916.

A » f Grund deS 8 4 der Verordnung über Höchstpreise für
Soda vom 26 . Mai 1916 ( ReichS -Gesetzbl . S . 417 ) wird der 8 1
dieser Verordnung wie folgt geändert:

8 1 . Die Preise für Soda dürfen die in nachstehender Uebersicht
aufgeführten Beträge nicht übersteigen.

A . Kalzinierte Soda ( Amwoniaksoda , Leblancsoda , Sodapulver)
1 . Bei Abgabe von 50 bis 500 Kilogramm für 100 Kilo¬

gramm Reingewicht ausschließlich Verpackung frei Bahnhof
Versandstation oder frei HauS am Orte deS Lieferers

15,00 Mk.
2 . Bei Abgabe von geringeren Mengen als 50 Kilogramm

für 1 Kilogramm einschließlich Verpackung . . 0,24 Mk.
für l/r Kilogramm einschließlich Verpackung . 0,12 Mk.

L . Kristall - und Feinsoda
1 . Bei Abgabe dnrch den Hersteller ( Fabrikpreis ) :

a ) Kristallsoda:
für 100 Kilogramm Reingewicht ausschließlich Ver¬
packung frei Bahnhof Versandstation » der frei HauS am
Orte der Herstellung . 8,00 Mk.

b ) Feinsoda:
für 100 Kilogramm Reingewicht ausschließlich Ler-
packuug frei Bahnhof Versandstation oder frei HauS
am Orte der Herstellung
I . im Sacke . 9,00 Mk.

H . in Packungen zu je V» oder 1 Kilogramm einschließ¬
lich dieser Packungen . 10,00 Mk.

2 . Bei « Weiterverkauf in Mengen von 50 Kilogramm und
darüber
a ) Kristallsoda:

für 100 Kilogramm Reingewicht ausschließlich Ver¬
packung frei Bahnhof Lersaudstatiou oder frei HauS
am Orte deS Lieferers . 10,25 Mk.

b ) Feiufoda:
für 100 Kilogramm Reingewicht ausschließlich Ver¬
packung frei Bahnhof Versandstation oder frei Haus am
Orte deS Lieferers
I . im Sacke . 11,25 Mk.
n.in Packungen zu jel/i oder1 Kilogramm einfchließ.

lich dieser Packungen . 12,00 Mk.
3 . Beim Verkaufe von geringeren Mengen als 50 Kilo¬

gramm Kristall - oder Feinsoda
für 1 Kilogramm einschließlich Verpackung . . 0,18 Mk.
für V2 Kilogramm einschließlich Verpackung . 0,09 „ 2

Diese Bekanntmachung tritt mit dem Tage der Verkündung
in Kraft.

den 86 . Juni 1916.
Per R »tch » kn « fter.  I . A . : Freiherr von Stein.

Aufforderung zum gesteigerten Anbau von
Winterraps und Winterrübsen.

Neröffentlichimge«
de « Preußische « Kaudmirtschaftsmittisterlnms.
Die Erfahrungen deS verflossenen Wirtschaftsjahres haben

gelehrt , daß eine möglichst starke Vermehrung des verfügbare » Le-
ftaudeS an Fett mit die wichtigste Aufgabe der Kriegswirtschaft
darstellt . EiueS der wirksamsten Mittel zur Erreichung dieses



Zieles ist der vermehrte* «!«« der Oelfrüchte. na-rentlich des
WiuterrapseS wk Winterrübse«», deren Aussaat»»mittelbar de-
Mt*<1$er LanbeSrat hat für die Oelfrüchte im Wirtschaftsjahr
1916 mit »nbedenteuden Aeaderunge» diei« Jahre 1915 gültige»
Preise wie folgt festgesetzt: ^

R,pS (Winter« und Sommer-) . . 60,00V!k.
Rübsen(Winter- und Sommer-) . . 57.50 „
Hederich uud Ravison . ±0,00 „
Lotter . ±0.00 »
Mahn . 85,00 »
Leinsamen. 50,00 „
Hanfsamen. . . ±0-00 w
Sonneublnmenkrrne. ±5M „
Senfsaat . 50,00 „

Ferner hat der Bnndesrat bestimmt, dast jede« Oelsaatan- j
»«Ktt von 100 kg abgelieferter Saat ans « erlangen 35 kg der
m8 dem€><iBtfH gettJonneHCB Oelkuchen au den für letztere sestge--
setzte» Preise» znrückgeliefert werden müssen. Außerdem verblelben
die Oele, Oelkuchen«nd Oelmehle. die aus den de» Erzeuger» be- z
lasse»en Oelsaatmenge« ««fallen, den Erzeugern. Dies trifft zu ,
bei allen Oelfrüchte». sofern die Gesamtvorrätel» einer Hand nicht
mehr als 10 Lg ausmacheu; bei Leinsamen darf der Errenger bis
an 5 Doppelzentner zurückbehalte», bei Mohn die znr Herstellung
von Nahrungsmitteln in der eigenen Hauswirtschaft erforderliche»
^ °^ J » derselben Lerord«u«g ist bestimmt worbe», daß für die
Oelsaate» der Ernte 1917 die Preise um V- erhöht werden und
er ist dafür gesorgt worde», daß diese Preise anch dann bezahlt
»erden, men» die Berwertung der 1917er Oelfrnchternte in die
Friedenszeit fällt, auch steht auf«»ordnung der BnndeSrat, bereits
fest, daß die Bestimmungen wegen der Rückgabe von 35 kg Oel-
IttÄ« auf 100 kg abgelieferte Saat und wegen der znrückzube-
haltende» kleinen Mengen bestehe» bleibe».

Es ist also für Winterölfruchtsaat der Ernte 1917 ei« Preis
von 70 Mk. für je 100 kg bei Raps und von rund 67 Mk. für
Rübsen gewährleistet, außerdem wird dem Anbauer reichlich die
Hälfte der erzielte« Oelkuchen zurückgegeben. Damit verspricht der
Winterölfruchtbau eine völlig ausreichende Rente, uud es darf er.
»artet »erde», daß die Landwirte, die bisher schon Oelfrüchte
gebaut habe»,', be» Anbau wesentlich steigern, sowie daß andere
Landwirte, diel über geeignete Böden verfugen, de» Oelfruchtbau
wieder aufnehmen. Der Gewinn ist dem Getreide und den übrigen
landwirtschaftlichen Kulturpflanzen gegenüber ein so hoher, daß ein
erweiterter Anbau erwartet werde, kan», trotz der Erschwernisse,
die mit dem Anbau namentlich zu Kriegszeiten verbunden find.

Die Oelfrüchte gedeihen am besten auf mit Stallmist ge-
büngtem Lande, der Aufwand für die Stallmistdünguna ist in
KrieaSretten beträchtlich höher als im Friede« und ein Teil der
Stallmistdünguug, die nach dem Wirtschaftsplan anderen Fruchten
zugedacht war, wird für die Oelfruchtschläge in Anspruch genomme»
werden müssen. Die Winterölfrüchte erfordern eine Bodenbearbeitung
äbnltch«ie die Hackfrüchte, die Saaten stnd schon un AuSsaatjahr
durch Erdflöhe, wählend der Blüte durch RapSkäf-r gefährdet, dre
Erste ist umständlich und wegen des leichten Ausbringens der
Sülsen bei schlechtem Srntewetter oder mangelnder Sorgfalt mit
Lerlnstco verbunden. Aber alle diese Nachteile werden durch die
»unmehr zugestcherten hohen Roherträge um so mehr aufgewosen.
als der Winterölsaatbau auch große wirtschaftliche Vorteile bietet.
Bekanntlich fällt sowohl die Saat als die Ernte in solche JahreS-
Ute» « denen-ödere dringliche Arbeiten im landwirtschaftUche»
Betriebe«icht vorliegen. Di- Winterölfrüchte sind auSgezerchnete
Borfrüchte und da sie frühzeitig abgeerutet werden, bleibt hm«
reichend Zeit zu de» Bestellungsarbeiten für das nachfolgende
Wintergetreide.

Wenn die deutsche« Landwirtei« dringendsten Interesse der
Gesamtwirtschaft eine wesentliche Erweiterung des Winter.Oelfrucht.
baneS eiutreten laste», so besteht deshalb keinerlei Gefahr für hie
Brotversorgung. Bor dem Kriege stnd im Deutschen Reiche
schätzungsweise 70 000 Touveu Raps- und Rübsensaat auf eine
Fläche von rund ±0 000 ha geerntet worden. Die mit Getreide
und Hülsenfrüchten aogebaute Fläche bezifferte sich im Jahre 1913
auf 16 250 000 ha. Die Anbaufläche der Wiuter-Oelfruchte beträgt
also ruud 0,24«/o der de« Getreide, und Hülseufruchtanbau einge-
rinmte» Fläche. Daraus geht hervor, daß auch eine seh,:Je.
trächtliche Vermehrung deS OelfruchtbaueS für die Brotversorguug
gänzlich belanglos ist, daß sie dagegen in der wirksamste« Weise
de« Fettmangel abhilft.

$«»lt«t den 28. Juni 1916.__
I7M -r Kr- tgrtr - idr verfSttrrt . «ersüudigt sich

am Uaterlaude!
S. Me» über da« gesetzlich zulasstge Matz tzlna««

Aafer, Mengkoru. Mischfrncht. moriu stch Kas--
brstudet, oder Gerste verfüttert , versündigt stch
a« Paterlandel

Mitbürger
vergesset nicht die

Nagelung eines eisernen Kreuzes
im Dienstzimmer des Herr» Bürgermeisters.

tzer
MOTOREN
MODELbCM

Oiegegebene
Kraftmaschine
für HandwerK.
Landwirtschaft
uKleingeverbe

Billig in Anschaffungu.Betrieb
Gasmotoren-Fabrik Deutz.

Zweigniederlassung: Frankfurta.M., Taunusstr. 47.

Tüchtiger  Vorarbeite
für Hofarbrite« gegen tz- he« Kotz« sofort gesucht.

Kraftwerk Westerwald d. Höh».
Empfehle prima «rae

holl. Häringe
(frische S-«d««g) ferner

fei«» gem.

Kllffkkmisihllllg
Kaufmann Hans Bauer
Westerburg, Neustr. ±6.

Irische Eier!
rauft laufend j. Quantum!
Gest. Offelten mit Preisangabe
etc. erbittet

K. Hösner, Kreuztal
(Kreis Siegen).

Zum1. August suche bei hohem
Loh» ein tSchtlge« ältere»

Hausmädchen
welches kochen kann.

E . Walter,
Limburg«. z.

Suche
au beliebige» Plätzen verkäufliche
Hauserm. Warengeschäft Bäckerei,
Wirtschaft, auch mit Land, ferner
kl. od. größ. Gut. Mühle, Säge¬
werk. Angeb. d. vefitzer an Ge¬
org « eiseutzofpostl.Cobl-nz.

(Kroppach) Bhf. lagelh^
Fernsprecher No . 8. An»

Altenkirchen (Wester * »1*'
Futter für Pferde
Kühe, Schweime «

Hühner
sowie in

künstl. Dünge**
wieder etwas am Lai**'
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